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Die erste Seite 
 

Seniorenaktivitäten in Merzligen 
 

Der Seniorenrat Merzligen besteht aus einer Gruppe von Freiwilligen, die sich zum Ziel gesetzt hat, 

jeden Monat, mit Ausnahme von Juli und August, einen Anlass für die Merzliger Seniorinnen und 

Senioren zu organisieren.  
 

Welche Anlässe gibt es? 
 

 Seniorenmittagessen für Seniorinnen und Senioren ab 60 Jahren, immer am 

ersten Mittwoch im Monat, ausser im Juli und August, um 12.00 Uhr, im 

Restaurant Waldschenke, St. Niklaus. Das Essen kostet immer CHF 25.00 

pro Person inkl. Wasser und Kaffee. Die Einladung wird von Seiten der 

Gemeindeverwaltung in alle Haushalte von Merzligen versandt. Die 

Anmeldung kann mit dem Anmeldetalon, telefonisch, per Mail oder via 

Onlineformular auf der Webseite erfolgen. Das Seniorenmittagessen lädt zum 

gemeinsamen Essen und zum geselligen Beisammensein ein. 

 

 Seniorennachmittage – Veloplausch: Jeweils am letzten Donnerstag im Mo-

nat, von April bis November, finden Veloplausch-Nachmittage für Seniorinnen 

und Senioren statt. Dabei spielt es keine Rolle, ob Mann oder Frau mit 

elektrischer Unterstützung oder mit reiner Muskelkraft unterwegs ist. Es gibt 

keine fest geplanten Routen, sondern am Treffpunkt besprechen die Teil-

nehmenden jeweils wohin die Fahrt gehen soll. Immer abhängig von Wetter 

und der Leistungsfähigkeit der einzelnen Teilnehmerinnen und Teilnehmer. 

Der Treffpunkt ist immer um 13.30 Uhr vor dem Gemeindehaus, Schulgasse 

1, Merzligen. Die Ausflüge dauern bis um ca. 17.00 Uhr. Anmeldung ist keine 

nötig. Die Daten fürs ganze Jahr werden Anfangs April per Flugblatt bekannt 

gegeben.  

 

 Seniorennachmittage – Diverse Aktivitäten: Zvieriplousch, Spiele, Brätle, 

Tanzen, Bowlen, Singen, Kinovergnügen, etc. Der Seniorenrat organisiert 

mehrmals jährlich verschiedene Anlässe für Seniorinnen und Senioren. Die 

Anlässe werden vorgängig bekannt gegeben und eine Anmeldung ist nötig. 

Am 28. November 2023, 14.00 Uhr, wird z. B. im Gemeindesaal, Schulgasse 

1, der Film «Die Herbstzeitlosen» abgespielt. Die Einladung folgt in Kürze…  

 

 Weihnachtsfeier: Dieses Jahr findet die Seniorenweihnachtsfeier am Montag, 

11. Dezember 2023 statt. Die Personen, welche bereits letztes Jahr dabei 

waren, wissen, dass es viel Musik und Unterhaltung gibt. Der diesjährige An-

lass ist noch nicht bis ins Detail organisiert. Haben Sie Interesse, diesen An-

lass mitzugestalten? Wenn ja, dürfen Sie sich gerne bei Gina Vezzini unter 

078 906 48 80 melden.  

  

 Der Seniorenrat, bestehend aus Gina Vezzini, Ruth Zesiger-Nussbaumer, 

Ruth Zesiger, Barbara Kocher und Geneviève Vauthier, freut sich auf eine 

rege Teilnahme an den Anlässen. 
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Botschaft zur Gemeindeversammlung  

vom 23. November 2023 

 

Einladung zur Gemeinde-

versammlung 
 

Sehr geehrte Stimmbürgerin 

Sehr geehrter Stimmbürger 

 

Sie sind eingeladen, an der Gemeindever-

sammlung vom Donnerstag, 23. November 

2023, 19.30 Uhr, im Gemeindesaal, Schulgas-

se 1, Merzligen teilzunehmen.  

 

Traktanden 
Gemäss Publikation im Nidauer Anzeiger Nr. 

39 vom 19. Oktober 2023 werden den Stimm-

berechtigten der Einwohnergemeinde Merzli-

gen folgende Geschäfte zur Beschlussfassung 

unterbreitet: 

 

1. Verkehrsprojekt, Information und Konsulta-

tivabstimmung 

 

2. Liegenschaft Schulgasse 3, Information 

und Konsultativabstimmung 

 

3. Finanzplan 2023 – 2028, Information – 

Kenntnisnahme 

 

4. Budget 2024, Genehmigung – Beschluss 

 

5. Wahl Rechnungsprüfungsorgan 

 

6. Wahl/Wiederwahl von vier Gemeinderats-

mitgliedern 

 

7. Orientierung/Verschiedenes 

 

Die Unterlagen zu den Traktanden können auf 

der Gemeindeverwaltung Merzligen oder auf 

der Website www.merzligen.ch bezogen wer-

den.  

 

Protokollauflage 
Das Protokoll der Gemeindeversammlung wird 

vom 6. Dezember 2023 bis am 27. Dezember 

2023 während 20 Tagen auf der Gemeinde-

verwaltung Merzligen öffentlich aufgelegt. 

Während der Auflagefrist kann beim Gemein-

derat schriftlich und begründet Einsprache ge-

gen das Protokoll erhoben werden (Art. 66 

Abs. 1 Organisationsreglement).   

 

Rechtsmittel 
Beschwerden gegen Versammlungsbeschlüs-

se sind innert 30 Tagen (in Wahlsachen innert 

10 Tagen) nach der Versammlung schriftlich 

und begründet beim Regierungsstatthalteramt 

Seeland, Amthaus, Stadtplatz 33, Postfach, 

3270 Aarberg einzureichen (Art. 63 ff Verwal-

tungsrechtspflegegesetz). Die Verletzung von 

Zuständigkeits- und Verfahrensvorschriften ist 

sofort zu beanstanden (Art. 49a Gemeindege-

setz; Rügepflicht). Wer rechtzeitige Rügen 

pflichtwidrig unterlassen hat, kann gegen Wah-

len und Beschlüsse nachträglich nicht mehr 

Beschwerde führen. 

 

Stimmrecht 
Stimmberechtigt sind alle Schweizerbürgerin-

nen und -bürger, die das 18. Altersjahr zu-

rückgelegt haben und seit drei Monaten in der 

Gemeinde Merzligen wohnen und angemeldet 

sind. Jugendlichen ab 14 Jahren sind an der 

Gemeindeversammlung willkommen, denn das 

Organisationsreglement beinhaltet folgenden 

Jugendartikel: 
 
Art. 28 Mitwirkung Jugendlicher 
1 Jugendliche zwischen dem 14. und 18. Altersjahr, die seit 

mindestens drei Monaten in der Gemeinde Wohnsitz haben, 

können sich an der Gemeindeversammlung zu traktandierten 

Geschäften äussern. 

 
2 Sie verfügen über kein Antrags- und Stimmrecht. 

 
3 Sie können mit 5 Unterschriften aus ihrem Kreis verlangen, 

dass sie ein Geschäft im Traktandum „Verschiedenes“ an der 

Gemeindeversammlung vorstellen können. Anschliessend be-

schliessen die Stimmberechtigten über die Erheblicherklärung, 

falls das Geschäft in ihre Kompetenz fällt. Die Unterschriften-

liste und die Geschäftsunterlagen (Ziel, Zweck, Massnahmen 

etc.) sind 40 Tage vor der Versammlung auf der Gemeinde-

verwaltung einzureichen. 

 

http://www.merzligen.ch/
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Botschaft zur Gemeindeversammlung  
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Was heisst «Erheblichkeitserklärung»? Diese 

Frage beantwortet der Artikel 32 des Organi-

sationsreglements:  

 
Art. 32 Erheblicherklären von Anträgen 
1 Unter dem Traktandum Verschiedenes kann eine stimmbe-

rechtigte Person verlangen, dass der Gemeinderat für die 

nächste Versammlung ein Geschäft, das in die Zuständigkeit 

der Versammlung fällt, traktandiert. 

 
2 Die Präsidentin oder der Präsident unterbreitet diesen Antrag 

der Versammlung zum Entscheid. 

 
3 Nehmen die Stimmberechtigten den Antrag an, hat er die 

gleiche Wirkung wie eine Initiative. 

 

Wir freuen uns auf zahlreiches Erscheinen.  

 

Merzligen, November 2023 

 

Der Gemeinderat 
 

 

Die Traktanden in Kürze 
 

1. Verkehrsprojekt, Information und Konsulta-

tivabstimmung 

Der Gemeinderat Merzligen hat von einem ex-

ternen Raum- und Verkehrsplanungsbüro aus 

der Region ein Konzept «Verkehrssicherheit 

und Tempo 30» ausarbeiten lassen. Es wird 

beabsichtigt, auf den Gemeindestrassen mit 

geeigneten Massnahmen eine Verkehrsberu-

higung zu erreichen und die Sicherheit zu er-

höhen.  

 

Konzeptvorschlag 

Einführung Tempo-30-Zonen 

Die verschiedenen Quartiere und Ortsteile 

könnten in einer Tempo-30-Zone zusammen-

gefasst werden. So würde für die Gemein-

destrassen innerhalb des Siedlungsgebietes 

ein einheitliches Geschwindigkeitsregime mit 

der Limite 30 km/h gelten. Auf der Hermrigen-

gasse würde die Tempo-30-Zone ab der Ge-

meindegrenze beginnen. Als Option könnte in 

Absprache mit der Gemeinde Hermrigen die 

Tempo-30-Zone gemeindeübergreifend erwei-

tert werden, so dass der Bereich um die 

Schulanlage ebenfalls einbezogen würde.  

 

Ortsspezifische Massnahmen 

Zusammen mit den Zonenregime 30 sind wei-

tere punktuelle Einzelmassnahmen an heiklen 

Stellen vorgesehen. Zum Beispiel Fussgänger-

längsstreifen und seitliche Einengung (Steige-

rung der Übersichtlichkeit) in Richtung Herm-

rigen, Verlangsamung des Verkehrs beim 

Friedhof mittels leichter beidseitiger Einen-

gung, sowie Markierung des Rechtsvortritts an 

der Verzweigung Dorfstrasse/Gampelengasse.  

 

Die Kostenschätzung für das gesamte Projekt 

beläuft sich auf ca. CHF 42'000.00. Bei Ver-

zicht auf die Umsetzung der Tempo-30-Zonen 

würden sich die Kosten für Ortsspezifischen 

Massnahmen auf ca. CHF 8'000.00 belaufen.  

 

Der Gemeinderat hat beschlossen, das Ver-

kehrskonzept der Gemeindeversammlung vor-

zulegen und zur Bedarfsabklärung eine Kon-

sultativabstimmung durchzuführen.  

 
Art. 45 Konsultativabstimmung 
1 Die Versammlung kann zu Geschäften Stellung nehmen, die 

nicht in ihre Zuständigkeit fallen. 

 
2 Das zuständige Organ ist an diese Stellungnahme nicht ge-

bunden. 

 
3 Das Verfahren ist gleich wie bei Abstimmungen (Art. 39 ff.). 

 

2. Liegenschaft Schulgasse 3, Information und 

Konsultativabstimmung 

In der Liegenschaft Schulgasse 3, welche im 

Besitz der Gemeinde Merzligen ist, muss in 

nächster Zeit die Gebäudehülle und die Ge-

bäudetechnik (inkl. Heizungsersatz und Photo-

voltaikanlage) saniert werden. In diesem Zu-

sammenhang hat der Gemeinderat den Aus-

bau des Dachgeschosses (Estrich) prüfen las-

sen. Die eruierten Baukosten betragen CHF 

850'000.00 (exkl. Heizung, Warmwasseraufbe-

reitung und Photovoltaikanlage). Dazu müss-

ten noch CHF 200'000.00 für den Ersatz der 

Heizung, Warmwasseraufbereitung und Pho-
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Botschaft zur Gemeindeversammlung  

vom 23. November 2023 

 

tovoltaikanlage gerechnet werden. Das Projekt 

würde somit mindestens CHF 1'000'000.00 

kosten.  

 

Der Gemeinderat ist aufgrund der Kostenhöhe 

der Ansicht, das Projekt Sanierung Gebäude-

hülle und Gebäudetechnik (inkl. Heizungser-

satz und Photovoltaikanlage) ohne den Aus-

bau des Dachgeschosses (Estrich) weiter zu 

verfolgen. Somit wird auf die angekündigte 

Konsultativabstimmung verzichtet.  

 

3. Finanzplan 2023 – 2028, Information – 

Kenntnisnahme 

Wie der Finanzplan 2023 – 2028 zeigt, sollte 

die Gemeindesteueranlage von 1.45 Einheiten 

sowie die Liegenschaftssteueranlage von 0.60 

Promille des amtlichen Wertes, entsprechend 

momentan absehbarer Gegebenheiten und 

vorbehältlich unerwarteter Ereignisse bzw. 

Entwicklungen, über die Prognosejahre trag-

bar sein und zu der vom Gemeinderat ange-

strebten Reduktion des hohen Bilanzüber-

schusses führen. 

 

4. Budget 2024, Genehmigung – Beschluss  

Das Budget 2024 geht von einer unveränder-

ten Gemeindesteueranlage von 1.45 Einheiten 

aus. Die übrigen Steuer- und Gebührenansät-

ze (Liegenschaftssteueranlage, Hundetaxe, 

Abwassergebühr, Kehrichtgebühr) bleiben 

ebenfalls unverändert. Der Gesamthaushalt 

(allgemeiner Haushalt und Spezialfinanzierun-

gen) schliesst mit einem Aufwandüberschuss 

von CHF 211'328.00 ab. Im allgemeinen 

Haushalt (steuerfinanziert) wird ein Aufwand-

überschuss von CHF 221'754.00 ausgewie-

sen. Die Spezialfinanzierungen (gebührenfi-

nanziert) schliessen mit einem Ertragsüber-

schuss von CHF 10'426.00 ab. Dieser setzt 

sich aus einem Ertragsüberschuss in der Spe-

zialfinanzierung Abwasser von CHF 12'340.00 

und einem Aufwandüberschuss in der Spezial-

finanzierung Abfall von CHF 1'914.00 zusam-

men. Hier die grafische Darstellung: 

 
 

Das Ergebnis des Budgets 2024 im Vergleich:  

 

 
 

5. Wahl Rechnungsprüfungsorgan 

Die Firma ROD Treuhand AG, Schönbühl-

Urtenen soll für weitere vier Jahre wiederge-

wählt werden. 

 

6. Wahl/Wiederwahl von vier Gemeinderats-

mitgliedern 

Die Amtsperiode des Gemeindepräsidenten 

läuft erst in zwei Jahren ab. Die anderen vier 

Mitglieder des Gemeinderats müssen sich der 

Wiederwahl stellen.   

 

7. Orientierungen/Verschiedenes 

Die Ressortvorstehenden informieren über ak-

tuelle Themen. Auch können Sie Anregungen 

und Kritik anbringen.  
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Die Traktanden im Detail 
 

1. Verkehrsprojekt, Information und Konsulta-

tivabstimmung 

Der Gemeinderat Merzligen hat von einem ex-

ternen Raum- und Verkehrsplanungsbüro aus 

der Region ein Konzept «Verkehrssicherheit 

und Tempo 30» ausarbeiten lassen. Es wird 

beabsichtigt, auf den Gemeindestrassen mit 

geeigneten Massnahmen eine Verkehrsberu-

higung zu erreichen und die Sicherheit zu er-

höhen. Ans übergeordnete Strassennetz an-

gebunden ist Merzligen über die Kantonsstras-

se (St. Niklausstrasse), die entlang des westli-

chen Dorfrandes verläuft. Weiter bieten die 

Gemeindestrassen Hermrigengasse – Dorf-

strasse – Jensgasse eine direkte Strassenver-

bindung zu den Nachbargemeinden Jens und 

Hermrigen. Auf den Gemeindestrassen gilt 

heute mehrheitlich eine Geschwindigkeitslimite 

von 40 km/h. Allerdings ist die Signalisation 

nicht vollständig, so dass auf einzelnen Ab-

schnitten die Innerortslimite 50 generell gilt. 

Auf der Kantonsstrasse gilt je nach Abschnitt 

die Höchstgeschwindigkeit 50 generell, 60 und 

80 km/h. Geschwindigkeitsmessungen an ver-

schiedenen Standorten, während ca. drei Mo-

naten, aus beiden Fahrtrichtungen, haben er-

geben, dass die gefahrene Durchschnittsge-

schwindigkeit zwischen 37 und 49 km/h liegen. 

Die Verkehrsbelastung in den Quartier- und 

Erschliessungsstrassen weist eine geringe 

Verkehrsmenge auf, d.h. eine Tagesbelastung 

in der Grössenordnung zwischen 100 bis 300 

Fahrten. Eine etwas höhere Tagesbelastung 

von 850 bis 1'400 Fahrten weist die Verbin-

dungsroute zu den Nachbargemeinden auf. 

Bezüglich der Verkehrsbelastung wurden kei-

ne Besonderheiten festgestellt. Sie liegen im 

üblichen Rahmen. Anhand der Unfallstatistik 

könnten keine signifikanten Unfallschwerpunk-

te festgestellt werden. Dennoch liegt es auf 

der Hand, dass sich ein tieferes Geschwindig-

keitsniveau günstig auf das Unfallrisiko aus-

wirkt.  

Das Schulwegnetz ergibt sich aus der Lage 

des Schulhauses. Es wird festgehalten, dass 

die Dorfstrasse, die Schulgasse und die Herm-

rigengasse wichtige Schulwegrouten mit be-

sonders hoher Bedeutung punkto Verkehrssi-

cherheit sind. 

 

Konzeptvorschlag 

Einführung Tempo-30-Zonen 

Die verschiedenen Quartiere und Ortsteile 

könnten in einer Zone zusammengefasst wer-

den. So würde für die Gemeindestrassen in-

nerhalb des Siedlungsgebietes ein einheitli-

ches Geschwindigkeitsregime mit der Limite 

30 km/h gelten. Davon ausgenommen wären 

die von der Hauptstrasse abzweigenden Stich-

strassen (Waldeggweg, Ulimattweg) in St. Ni-

klaus, da es sich um sehr kurze Einzelab-

schnitte handelt und die Massnahmen somit 

keinen signifikanten Nutzen brächten. Auf der 

Hermrigengasse würde die Tempo-30-Zone ab 

der Gemeindegrenze beginnen. Als Option 

könnte in Absprache mit der Gemeinde Herm-

rigen die Tempo-30-Zone gemeindeübergrei-

fend erweitert werden, so dass der Bereich um 

die Schulanlage ebenfalls einbezogen würde.  

 

Erforderlich sind die Signalisationstafeln «Zone 

30» mit Hervorhebung der Zoneneinfahrten. 

Das Zonenregime lässt grundsätzlich keine 

Vortittsentzüge und keine markierten Fuss-

gängerstreifen zu. Innerhalb der Zone dürfen 

Fussgängerinnen und Fussgänger die Strasse 

überall queren. Weiter gilt bei den Strassen-

kreuzungen überall der Rechtsvortritt (ausser 

bei privaten Grundstückzufahren). Auf den 

Gemeindestrassen von Merzligen bestehen 

aktuell keine Fussgängerstreifen und innerhalb 

der Quartiere gilt bereits heute der Rechtsvor-

tritt.  

 

Ortsspezifische Massnahmen 

Zusammen mit den Zonenregime 30 sind wei-

tere punktuelle Einzelmassnahmen an heiklen 

Stellen vorgesehen. Auf der Wegverbindung 

Schulgasse Richtung Hermrigen würde die 



    
 

Merzligen Brattig November 23  Seite 6 

Botschaft zur Gemeindeversammlung  

vom 23. November 2023 

 

Fussgängerführung mit einem Fussgänger-

längsstreifen markiert. Die Querung der Herm-

rigenstrasse könnte an einer möglichst über-

sichtlichen Stelle erfolgen. Mit einer seitlichen 

Einengung könnte der einmündende Fussweg 

hervorgehoben werden, was bessere Sicht-

verhältnisse zwischen Fussgängern und Fahr-

zeuglenkenden zur Folge hätte. Auf der 

Dorfstrasse (Abschnitt Friedhof – Gampelen-

gasse) soll die Verlangsamung des Verkehrs 

mittels leichter beidseitiger Einengung erfol-

gen. Die Geschwindigkeitsreduktion würde die 

Verkehrssicherheit in nachfolgender Kurve 

(insb. in Bezug auf den bergwärts fahrenden 

Verkehr) erhöhen. Diese Massnahme käme 

auch dem Fussgangerverkehr zugute. Der gül-

tige Rechtsvortritt an der Verzweigung 

Dorfstrasse/Gampelengasse würde markiert, 

um die Wahrnehmbarkeit der schräg einmün-

denden Gampelengasse zu verbessern. Die 

Kostenschätzung für das gesamte Projekt be-

läuft sich auf ca. CHF 42'000.00. Falls auf die 

Umsetzung der Tempo-30-Zonen verzichtet 

würde, wären für die Ortsspezifischen Mass-

nahmen mit Kosten von ca. CHF. 8'000.00 zu 

rechnen.  

 

Der Gemeinderat hat beschlossen, das Ver-

kehrskonzept der Gemeindeversammlung vor-

zulegen und zur Bedarfsabklärung eine Kon-

sultativabstimmung durchzuführen.  

 
Art. 45 Konsultativabstimmung 
1 Die Versammlung kann zu Geschäften Stellung nehmen, die 

nicht in ihre Zuständigkeit fallen. 

 
2 Das zuständige Organ ist an diese Stellungnahme nicht ge-

bunden. 

 
3 Das Verfahren ist gleich wie bei Abstimmungen (Art. 39 ff.). 

 

2. Liegenschaft Schulgasse 3, Information und 

Konsultativabstimmung 

In der Liegenschaft Schulgasse 3, welche im 

Besitz der Gemeinde Merzligen ist, muss in 

nächster Zeit die Gebäudehülle und die Ge-

bäudetechnik (inkl. Heizungsersatz und Photo-

voltaikanlage) saniert werden. In diesem Zu-

sammenhang hat der Gemeinderat den Aus-

bau des Dachgeschosses (Estrich) prüfen las-

sen. Zwei Projekte wurden verfolgt: 

  

1. Den Estrich neben der bestehenden 2 ½ 

Zimmer-Dachwohnung zu einer 3 ½ Zim-

mer-Dachwohnung ausbauen zu lassen.  

 

2. Den gesamten Dachstock, bestehend aus 

der bereits vorhanden 2 ½ Zimmer-

Dachwohnung, sowie aus dem Estrich zu 

einer 5 ½ Zimmer-Dachwohnung aus-

bauen zu lassen.  

 

Die eruierten Baukosten betragen CHF 

850'000.00 (exkl. Heizung, Warmwasseraufbe-

reitung und Photovoltaikanlage). Dazu müss-

ten noch CHF 200'000.00 für den Ersatz der 

Heizung, Warmwasseraufbereitung und Pho-

tovoltaikanlage gerechnet werden. Das Projekt 

würde somit mindestens CHF 1'000'000.00 

kosten.  

 

Der Gemeinderat ist aufgrund der Kostenhöhe 

der Ansicht, das Projekt Sanierung Gebäude-

hülle und Gebäudetechnik (inkl. Heizungser-

satz und Photovoltaikanlage) ohne den Aus-

bau des Dachgeschosses (Estrich) weiter zu 

verfolgen. Somit wird auf die angekündigte 

Konsultativabstimmung verzichtet.  

 

3. Finanzplan 2023 – 2028, Information – 

Kenntnisnahme  

Wie der Finanzplan 2023 – 2028 zeigt, sollte 

die Gemeindesteueranlage von 1.45 Einheiten 

sowie die Liegenschaftssteueranlage von 0.60 

Promille des amtlichen Wertes, entsprechend 

momentan absehbarer Gegebenheiten und 

vorbehältlich unerwarteter Ereignisse bzw. 

Entwicklungen, über die Prognosejahre trag-

bar sein und zu der vom Gemeinderat ange-

strebten Reduktion des hohen Bilanzüber-

schusses führen. 

 

Dem budgetierten Aufwandüberschuss von 

CHF 166'077.00 im Jahr 2023 folgen in den 
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Jahren 2024 bis 2028 Defizite in der Höhe von 

insgesamt CHF 774'754.00. Dies entspricht 

einem jährlichen Durchschnitt von CHF 

154'950.80. Hier eine tabellarische Darstellung 

der Entwicklung des Bilanzüberschusses:  

 

 
 

Der Finanzplan 2023 – 2028 wurde vom Ge-

meinderat am 14. November 2023 als finanzi-

ell tragbar erachtet und genehmigt. Er wird der 

Gemeindeversammlung vom 23. November 

2023 zur Kenntnis gebracht.  

 

4. Budget 2024, Genehmigung – Beschluss  

Das Budget 2024 sieht im Gesamthaushalt ei-

nen Aufwand von CHF 2'179'266.00 und einen 

Ertrag von CHF 1'967'938.00 vor.  

 

 
 

 

Als Ergebnis resultiert ein Aufwandüberschuss 

von CHF 211'328.00. Die Zusammenzüge der 

Budgetzahlen sind den nachfolgenden Seiten 

13 bis 15 zu entnehmen. Das Budget 2024 

basiert auf folgenden Ansätzen: 

 

 
 

Nachfolgend die wichtigsten Erläuterungen 

(Besonderheiten und grosse Abweichungen 

gegenüber dem Vorjahresbudget) zum Budget 

der Erfolgsrechnung 2024 geordnet nach 

Funktionen: 

 

• 0290 Verwaltungsliegenschaften: Der Ge-

bäudeunterhalt (Anteil Verwaltungsvermö-

gen) für die beiden Liegenschaften an der 

Schulgasse fällt höher aus, weil im kom-

menden Jahr an der Schulgasse 3 die Ge-

bäudehülle- und Gebäudetechnik (inkl. 

Heizungsersatz und eventuell Photovolta-

ikanlage) ersetzt werden soll und weil bei 

der Liegenschaft an der Schulgasse 1 die 

westseitigen Fenster zu wechseln sind.  

 

• 2110 Kindergarten: Der Schulverband 

Hermrigen-Merzligen und der Schulver-

band Nidau belastet der Einwohnerge-

meinde Merzligen den Beitrag an den Las-

tenausgleich Lehrergehälter im Verhältnis 

der Schülerzahlen weiter. Der Anteil Leh-

rergehälter Kindergarten steigt. Unverän-

dert bleiben die Schülerbeiträge Kinder-

garten. Merzligen erhält für jedes Kind mit 
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gesetzlichem Wohnsitz in der Gemeinde, 

das im Kanton Bern die obligatorische öf-

fentliche Volksschule besucht, einen 

Schülerbeitrag des Kantons. Mit diesen 

Schülerbeiträgen können ungefähr 20% 

der durchschnittlichen Lehrergehaltskos-

ten abgedeckt werden, die von den Schul-

verbänden weiterverrechnet werden. Die 

gesamten Betriebs- und Investitionsfolge-

kosten des Schulverbands Hermrigen-

Merzligen werden unter dem Jahr der 

Funktion «2120 Primarstuf» belastet. Mit 

dem Jahresabschluss wird im Verhältnis 

der Schülerzahlen ein Anteil der Funktion 

«2110 Kindergarten» belastet und der 

Funktion «2120 Primarstufe» gutgeschrie-

ben. Diese interne Verrechnung zulasten 

des Kindergartens fällt im Budget 2024 

wesentlich tiefer aus als im Vorjahres-

budget. Die Verrechnung verändert sich 

jeweils entsprechend dem Gesamtauf-

wand in der Funktion «2120 Primarstufe» 

und dem Verhältnis der Schülerzahlen.   

 

• 2120 Primarstufe: Der Anteil Lehrergehäl-

ter Primarstufe steigt. Ebenso die Schü-

lerbeiträge Primarstufe. Auch steigen die 

unter Gemeindeanteil an Schulverband 

Hermrigen-Merzligen budgetierten Be-

triebs- und Investitionsfolgekosten des 

Schulverbands Hermrigen-Merzligen. De-

tails sind dem Budget 2024 des Schulver-

bands Hermrigen-Merzligen zu entneh-

men. Die interne Verrechnung wurde be-

reits unter der Funktion «2110 Kindergar-

ten» erläutert.  

  

• 2130 Sekundarstufe I: Der Anteil Lehrer-

gehälter Sekundarstufe I steigt. Nicht so 

die zu erwartenden Schülerbeiträge Se-

kundarstufe I. Diese sinken. Der an den 

Schulverband Nidau zu bezahlende Sach-

aufwand nimmt zu. Ausschlaggebend sind 

hauptsächlich die Veränderungen (Ver-

schiebungen) der Schülerzahlen sowie der 

Schulhausneubau Beunden Ost in Nidau. 

• 3293 SF Dorfleben: Immer im geraden 

Jahr findet der grosse Seniorenausflug 

statt, weshalb die Kosten für Anlässe Spe-

zialfinanzierung Dorfleben höher ausfallen. 

An den Kosten für den Ausflug beteiligt 

sich jeweils zur Hälfte die Burgergemein-

den Merzligen.  

 

• 5320 Ergänzungsleistungen AHV / IV: Der 

Gemeindebeitrag an den Lastenausgleich 

EL fällt um rund CHF 5'000.00 tiefer aus. 

Er beträgt voraussichtlich CHF 90'000.00.  

 

• 5450 Leistungen an Familien allgemein: 

Darunter fällt der Aufwand für Betreu-

ungsgutscheine sowie die zugehörige Be-

teiligung des Kantons. Gestützt auf die ak-

tuellen Zahlen nimmt der bei der Gemein-

de verbleibende Nettoaufwand zu.  Das 

Angebot wird derzeit von vier Familien für 

insgesamt sechs Kinder genutzt.  

 

• 5796 Regionaler Sozialdienst: Der an die 

Sozialabteilung Aarberg zu bezahlende 

Aufwand steigt. Dies weil ein Umzug in 

neue Räumlichkeiten stattfindet und weil 

der Personalaufwand (Löhne, Weiterbil-

dungskosten) höher ausfällt. 

 

• 5799 Lastenausgleich Sozialhilfe: Der 

Gemeindebeitrag an den Lastenausgleich 

Sozialhilfe fällt um rund CHF 4'800.00 hö-

her aus. Er beträgt voraussichtlich CHF 

226'000.00.  

 

• 6150 Gemeindestrassen: Unter Ver-

brauchsmaterial entfällt der Einkauf von 

Streusalz für den Winterdienst. Es hat 

noch genügend vorrätig. Unter Signalisati-

ons- und Strassenbezeichnungstafeln sind 

drei Einzelmassnahmen Verkehrssicher-

heit budgetiert, falls Tempo 30 nicht einge-

führt wird. Bei gleichzeitiger Realisierung 

der Einzelmassnahmen Verkehrssicherheit 

und Tempo 30 gehen die Ausgaben ge-

meinsam zu Lasten der Investitionsrech-
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nung und generieren zukünftig höhere 

planmässige Abschreibungen bei den 

Strassenanlagen. Der Aufwand für An-

schaffungen Maschinen, Geräte, Werk-

zeuge fällt tiefer aus, weil kein Einkauf ab-

sehbar ist. Der bereits im letzten Budget 

enthaltene Posten Honorar Verkehrsplaner 

fällt wesentlich tiefer aus, da mit der Reali-

sierung des Konzeptes «Verkehrssicher-

heit und Tempo 30» bereits ein grosser 

Teil der Arbeiten vom Verkehrsplanungs-

büro erledigt wurden. Weiter ist unter 

Flurwegunterhalt vorgesehen, den Einlen-

ker bzw. die Kreuzung Binnenkanal Rich-

tung Nord zu unterhalten. 

 

• 7201 Abwasserentsorgung: Im Rahmen 

des baulichen Unterhalts Abwasserent-

sorgungsanlagen sollen im Jahr 2024 

mehrere Schachtdeckel ersetz und/oder 

Einlaufschächte repariert werden. Zudem 

ist ein Betrag für Unterhalt Kanalisation 

und Entwässerung im Zusammenhang mit 

Belagsarbeiten an der St. Niklausgasse 

vorgesehen. Der Aufwand für diesen bau-

lichen Unterhalt darf, zusätzlich zum Ab-

schreibungsaufwand, der Spezialfinanzie-

rung Abwasserentsorgung Werterhalt ent-

nommen werden. Die Gemeinde muss 

jährlich mindestens 60 % des mutmassli-

chen Wertverzehrs der Abwasseranlagen 

in die Spezialfinanzierung Abwasserent-

sorgung Werterhalt einzahlen. Auf diese 

Weise steht der Gemeinde nach Ablauf 

der Nutzungsdauer der Abwasseranlagen 

der entsprechende Anteil des Wiederbe-

schaffungswerts zur Verfügung. Zudem 

müssen unter HRM2 neu auch die Abwas-

seranschlussgebühren der Spezialfinanzie-

rung Abwasseranlagen Werterhalt zuge-

führt werden. Sie dürfen aber der oben 

erwähnten Einlage angerechnet werden. 

Die Gemeinde Merzligen legt jährlich den 

Minimalwert von 60 % in die erwähnte 

Spezialfinanzierung ein, dies entspricht ak-

tuell einem Betrag von CHF 27‘302.40. Im 

Jahr 2023 ist ein Ertrag aus Anschlussge-

bühren in der Höhe von CHF 25'000.00 zu 

erwarten. Folglich setzt sich die Einlage im 

Jahr 2024 aus CHF 2'303.00, Einlage 

Wiederbeschaffungswert und CHF 

25'000.00, Einlage Anschlussgebühren 

zusammen. Der Gemeindebeitrag an die 

ARAT Region Täuffelen fällt gemäss deren 

Budget 2024 tiefer aus. 

 

• 7301 Abfall: Beim Posten Tierkörpersam-

melstelle Lyss fällt der Aufwand höher aus 

als üblich, weil eine Kostenbeteiligung von 

CHF 2'403.00 für den Neubau vorgesehen 

ist.  

 

• 7500 Arten- und Landschaftsschutz: Beim 

Posten Unterhalt Naturschutz und Hecken 

entfällt der Betrag für das Fällen der kran-

ken Esche am Hohlweg an der St. Ni-

klausgasse. 

 

• 7710 Friedhof: Hier entfällt beim Unterhalt 

Friedhofanlage (Friedhofgärtner) der Auf-

wand für die Erstellung eines rollstuhlgän-

gigen Weges inklusive Handlauf und Tor 

für den Friedhof.   

 

• 7900 Raumordnung allgemein: Die im Jahr 

2024 vorgesehene Gemeindestrassensa-

nierung (siehe Budget der Investitions-

rechnung) soll vollständig mittels Investiti-

onsbeitrag aus der Spezialfinanzierung 

Planungsmehrwertabschöpfung altrecht-

lich finanziert werden. Bevor der Betrag 

von CHF 45'000.00 der Spezialfinanzie-

rung entnommen werden kann, wird er als 

Transferaufwand der Funktion „7900 

Raumordnung allgemein“ belastet. 

 

• 9100 Allgemeine Gemeindesteuern: 

Grundlage für die Budgetierung des Fis-

kalertrags bilden die Prognosedaten und 

Statistiken der kantonalen Steuerverwal-

tung. Die Einkommenssteuern und die 

Quellensteuern fallen voraussichtlich et-
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was höher aus. Die Teuerung wirkt sich 

um zwei Jahre versetzt auf den Steuerer-

trag aus. Bei den Firmen ist mit tieferen 

Gewinnsteuern zu rechnen. 

 

• 9300 Finanz- und Lastenausgleich: Beim 

Finanzausgleich (Disparitätenabbau) muss 

für das Jahr 2024 mit einer zu bezahlen-

den Ausgleichsleistung in der Höhe von 

CHF 102'881.00 gerechnet werden. Die 

Grundlage für die Berechnung des Fi-

nanzausgleiches bildet der harmonisierte 

und somit vergleichbare Steuerertrag der 

Gemeinden. Gestützt darauf zahlen fi-

nanzstarke Gemeinden eine Ausgleichs-

leistung, während finanzschwache Ge-

meinden einen Zuschuss erhalten. Die Fi-

nanzierung des Disparitätenabbaus erfolgt 

horizontal zwischen den Gemeinden. Im 

Jahr 2021 wurde Merzligen aufgrund der 

„guten“ Steuerjahre von einer „Nehmer-

gemeinde“ zur „Gebergemeinde“ und 

muss seither steigende Ausgleichsleistun-

gen bezahlen. 

 

• 9610 Zinsen: Der Aufwand für Zinsen auf 

mittel- und langfristigen Schulden steigt, 

weil das letzte verbleibende Darlehen über 

CHF 200'000.00 bei der Berner Kantonal-

bank kürzlich variabel bzw. bis auf weite-

res zu einem Zinssatz von 3 % verlängert 

wurde. Je nach Liquidität wird das Darle-

hen per Ende April 2024 amortisiert. Per 

dann wird nämlich eine Termingeldanlage 

über CHF 300'000.00 verfügbar.  
 

• 9630 Liegenschaften des Finanzvermö-

gens: Der Gebäudeunterhalt (Anteil Fi-

nanzvermögen) für die beiden Liegen-

schaften an der Schulgasse fällt höher 

aus, weil im kommenden Jahr an der 

Schulgasse 3 die Gebäudehülle- und Ge-

bäudetechnik (inkl. Heizungsersatz und 

eventuell Photovoltaikanlage) ersetzt wer-

den soll und weil bei der Liegenschaft an 

der Schulgasse 1 die westseitigen Fenster 

zu wechseln sind. Die Entnahme aus der 

Spezialfinanzierung Werterhalt/Unterhalt 

Liegenschaften des Finanzvermögens fällt 

entsprechend dem grossen baulichen Un-

terhalt höher aus.   

 

• 9900 Nicht aufgeteilte Posten: Die Ent-

nahme aus der Neubewertungsreserve Fi-

nanzvermögen steht im Zusammenhang 

mit der gesetzlich vorgeschriebenen Auf-

lösung des Restbestandes in Neubewer-

tungsreserve in der Höhe von CHF 

578'180.85, verteilt über die Jahre 2021 

bis 2025. Es ist jedoch auch zu erwähnen, 

dass die jährliche Mehreinnahme aus der 

Auflösung der Neubewertungsreserve 

zwar erfolgswirksam ist, es sich dabei aber 

eigentlich um den Abbau von stillen Re-

serven handelt, die im Jahr 2016 bei der 

Einführung von HRM2 gezwungenermas-

sen entstanden sind. In den fünf Jahren 

der Auflösung wird somit jährlich ein 

Buchgewinn von CHF 115'636.17 gene-

riert, jedoch ohne dass die Gemeinde da-

bei tatsächliche Einnahmen verzeichnet. 

Deshalb hat sich der Gemeinderat auch 

entschieden, die Reserve über die 

schnellstmöglich erlaubten Dauer von fünf 

Jahren abzubauen. 

 

Für das Jahr 2024 sind im Budget der Investi-

tionsrechnung gesamthaft Nettoinvestitionen 

(Investitionsausgaben abzüglich Investitions-

einnahmen) in der Höhe von CHF 443'300.00 

geplant. Diese verteilen sich wie folgt:  

 

Ausgaben 

• Gemeindestrassen: Sanierung Feldreben-

weg, CHF 45'000.00 

• Strassensignalisation: Einzelmassnahmen 

Verkehrssicherheit und Tempo 30, CHF 

42'000.00 

• Wasserbau: Instandstellungsprojekt (ISP) 

«Gummegrabe», Anteil Merzligen (50 %), 

CHF 36'000.00 
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• Abwasserentsorgung: Kanalisationssanie-

rung Gampelengasse, CHF 380'000.00 

• Abwasserentsorgung: GEP-

Überarbeitung, CHF 15'000.00 (Restkre-

dit) 

 

Einnahmen 

• Gemeindestrassen: Investitionsbeitrag aus 

SF Mehrwertabschöpfung altrechtlich an 

Sanierung Feldrebenweg, CHF 45'000.00 

• Wasserbau: Investitionsbeitrag von Kanton 

(Subventionen), Anteil Merzligen (50 %) 

an Instandstellungsprojekt (ISP) «Gum-

megrabe», CHF 22'000.00 

• Abwasserentsorgung: Investitionsbeitrag 

von Kanton (Subventionen) an GEP-

Überarbeitung, CHF 7'700.00 

 

Wenn die Gemeinde in ihre Liegenschaften 

des Finanzvermögens investiert, spricht man 

aus finanzrechtlicher Sicht nicht von Investitio-

nen, sondern von Anlagen. Anlagen sind Fi-

nanzvorfälle, welche die Zusammensetzung 

des Finanzvermögens, jedoch nicht dessen 

Höhe verändert (Art. 113 GV). Im Finanzver-

mögen werde jene Vermögenswerte bilanziert, 

die ohne Beeinträchtigung der Erfüllung öffent-

licher Aufgaben veräussert werden können 

(Art.74 GV).  

 

Das Finanzvermögen erscheint zum Ver-

kehrswert bzw. bei erstmaliger Bewertung zum 

Anschaffungs- oder Herstellwert, in der Bilanz. 

Das Finanzvermögen ist jährlich per Bilanz-

stichtag neu zu bewerten. Liegenschaften al-

lerdings nur alle fünf Jahre. Bei eingetretener 

dauerhafter Wertevermietung oder bei Verlust 

des Finanzvermögens, sind die Bilanzwerte so-

fort zu berichtigen. In der Sogenannten Anla-

gebuchhaltung aktivierbar, ist nur der wert-

vermehrende Teil des Finanzvermögens. 

 

Für das Jahr 2024 sind gesamthaft Nettoanla-

gen (Anlageausgaben abzüglich Anlageein-

nahmen) in der Höhe von CHF 106'667.00 

geplant. Diese verteilen sich wie folgt:  

• Liegenschaften, Schulgasse 3: Sanierung 

Gebäudehülle und Gebäudetechnik (inkl. 

Heizungsersatz und Photovoltaikanlage), 

CHF 106'667.00 

 

Es ist mit Kosten von insgesamt ca. CHF 

200'000.00 zu rechnen. Davon beträgt der 

Anteil Verwaltungsvermögen CHF 

60'000.00 (dient der öffentlicher Aufga-

benerfüllung). Der Anteil Finanzvermögen 

beträgt CHF 140'000.00 (Renditeabsicht), 

davon sind CHF 93'333.00 (2/3, werterhal-

tender Anteil) als Aufwand in der Erfolgs-

rechnung budgetiert und können über die 

Spezialfinanzierung Werterhalt/Unterhalt 

Liegenschaften des Finanzvermögens fi-

nanziert werden, während CHF 46'666.00 

(1/3, wertvermehrender Anteil) zu den 

Sachanlagen des Finanzvermögens gehö-

ren und direkt in der Bilanz aktiviert wer-

den.  

 

Vorgängig des Beschlusses der Finanzan-

lage durch die Gemeindeversammlung ist 

mit der Revisionsstelle abzuklären, ob und 

welche Anteile der Finanzanlage allenfalls 

via Investitionsrechnung zu verbuchen 

sind bzw. ob die Aktivierungsgrenze von 

CHF 25'000.00 hier auch zur Anwendung 

kommt.  

 

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindever-

sammlung:  

 

a. Genehmigung der Steueranlage von 1.45 

Einheiten für die Gemeindesteuern. 

b. Genehmigung der Steueranlage von 0.6 

Promille des amtlichen Wertes für die Lie-

genschaftssteuern. 

c. Genehmigung des Budgets 2024 mit ei-

nem Aufwandüberschuss von CHF 

211'328.00 (Gesamthaushalt).  
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5. Wahl Rechnungsprüfungsorgan 

Rechnungsprüfungsorgan und damit auch 

kommunale Datenschutzaufsichtsstelle ist die 

Firma ROD Treuhand AG, Schönbühl-Urtenen. 

Der Gemeinderat ist zufrieden mit der Arbeit 

der Revisionsstelle. Die Kosten für die Prüfung 

der Jahresrechnung belaufen sich auf ca. CHF 

3'000.00 pro Jahr.  

 

Der Gemeinderat beantragt die Wiederwahl 

der Firma ROD Treuhand AG, Schönbühl-

Urtenen, als Rechnungsprüfungsorgan für eine 

weitere Amtsperiode von vier Jahren. 

 

6. Wahl/Wiederwahl von vier Gemeinderats-

mitgliedern 

Die Amtsperiode des Gemeindepräsidenten 

und jene der übrigen vier Gemeinderatsmit-

glieder laufen um zwei Jahre verschoben. Die 

Amtsperiode des Gemeindepräsidenten läuft 

noch bis zum 31. Dezember 2025, während 

jene der übrigen vier Mitglieder Ende dieses 

Jahres abläuft. Beim vorliegenden Traktandum 

geht es also um die Wiederwahl von vier Ge-

meinderatsmitgliedern. Zur Wiederwahl stellen 

sich zur Verfügung:  

 

• Gina Vezzini 

• Markus von Felten 

• Hans Peter Zesiger 

• Marc Zesiger 

 

7. Orientierung/Verschiedenes 

Hier können Sie Ihre Anregungen, Kritiken, 

etc. anbringen. Selbstverständlich wird auch 

an dieser Gemeindeversammlung wieder eine 

Schätzfrage gestellt, um die pfiffigste Merzlige-

rin oder den pfiffigsten Merzliger zu küren.  
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Erfolgsrechnung: Zusammenzug nach Funktionen 
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Erfolgsrechnung: Zusammenzug nach Sachgruppen 
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Investitionsrechnung: Zusammenzug nach Funktionen 

 

 
 

 

Investitionsrechnung: Zusammenzug nach Sachgruppen 
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Gemeindeverwaltung -  

Öffnungszeiten über die 

Festtage 
 

 
 

Über Weihnachten und Neujahr ist die Ge-

meindeverwaltung vom Samstag, 23. Dezem-

ber 2023 bis am Sonntag, 7. Januar 2024 (Ka-

lenderwochen 52 und 1) geschlossen.  

 

In dringenden Fällen erreichen Sie uns per E-

Mail gemeindeverwaltung@merzligen.ch. Not-

falls (z. B. Todesfall) dürfen Sie sich auch di-

rekt an den Gemeindepräsidenten, Hans Peter 

Wälti, 079 408 92 67, oder an den Gemeinde-

vizepräsidenten, Hans Peter Zesiger, 079 224 

26 10, wenden.  

 

Gerne sind wir ab Montag, 8. Januar 2024 

wieder zu den üblichen Öffnungszeiten (siehe 

Webseite) für Sie da.  

 

Wir wünschen Ihnen eine schöne Adventszeit 

und bereits jetzt frohe Festtage.  

 

 

 

 

 

 

Stein gratis abzugeben 
 

 
 

 
 

Der Stein kann an der Moosgasse besichtigt 

werden. Bei Interesse melden Sie sich bitte bei 

Marcel Schott, 079 722 69 24. Lieferung mit 

dem Traktor möglich. 

 

 

Abstimmungstermine 2024 
Im Jahr 2024 finden die eidgenössischen und 

kantonalen Abstimmungen voraussichtlich an 

folgenden Sonntagen statt: 

 

3. März 2024 

9. Juni 2024 

22. September 2024 

24. November 2024 

 

 

 

 

mailto:gemeindeverwaltung@merzligen.ch
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Nimm zwei! – Aktion 

«Bäumiges Seeland»  
Pro Natura Seeland setzt sich für lebendige 

und ökologisch wertvolle Natur- und Kultur-

landschaften rund um den Bielersee ein. Mit 

der Aktion «Bäumiges Seeland» wurde von 

2013 bis 2021 das Pflanzen neuer Hoch-

stamm-Obstbäume in der Region gefördert 

und der Hochstamm-Marktplatz aufgebaut. Ab  

2022 konzentriert sich Pro Natura Seeland auf 

die Förderung einheimischer Feldbäume und 

Wildsträucher. In der Pflanzsaison 2023/2024 

bietet Pro Natura Feldbäume und Wildsträu-

cher mit bis zu 50 % Preisnachlass an. Die 

vergünstigten Pflanzen können Sie während 

der Verkaufsperiode vom 1. November 2023 

bis am 15. April 2024 direkt bei der Forst-

baumschule, Lobsigen beziehen. Weitere In-

formationen sind auf der Webseite von Pro Na-

tura Bern zu finden, unter 

https://www.pronatura-be.ch/de/hochstamm-

foerderung-baeumiges-seeland 

 

 

Gesucht – Anzeiger-, Brat-

tig- und Flugblattverträ-

ger/in 
Elisabeth Häusermann, die bisherige Stellenin-

haberin, hat per Ende 2023 gekündigt.  

 

Der Gemeinderat Merzligen sucht per 1. Janu-

ar 2024 eine/n Nachfolger/in. Die Stelle bein-

haltet das Vertragen des Anzeigers, einmal 

wöchentlich, immer donnerstags, in die 191 

Haushalte von Merzligen. 

Zusätzlich zum Anzeiger kommen vier Mal 

jährlich die Dorfzeitung «Brattig», sowie ca. 30 

Flugblätter dazu (diese Unterlagen sind nicht 

in separaten Rundgängen zu vertragen, son-

dern können ebenfalls mit dem Anzeiger zuge-

stellt werden). Ein Jobsharing ist auch mög-

lich.  

 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Wir freuen 

uns, auf Ihre Kontaktaufnahme, 032 381 13 

67, gemeindeverwaltung@merzligen.ch 

 

 

Hundekot 
 

Die Hundehalterinnen und Hundehalter wer-

den aufgefordert, die Kothaufen ihrer Vierbei-

ner nach Erledigung ihres Geschäfts richtig zu 

entsorgen! Das heisst, die Kothaufen sind mit 

einem Hundekotbeutel aufzunehmen und in 

einem dafür vorgesehenen Robidog-Behälter 

zu entsorgen. Hundekotbeutel können bei den 

Robidog-Behältern einzeln und kostenlos be-

zogen werden. Bei der Gemeindeverwaltung 

können 100 Stück (ein Bund) zum Selbstkos-

tenpreis von CHF 2.35 gekauft werden. 

 
Hundegesetz des Kantons Bern 

Art. 10 Beseitigung Hundekot 
Wer einen Hund ausführt, hat dessen Kot zu beseitigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.pronatura-be.ch/de/hochstamm-foerderung-baeumiges-seeland
https://www.pronatura-be.ch/de/hochstamm-foerderung-baeumiges-seeland
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Pferdeäpfel auf Strassen- 

und Trottoirs 
 

Beseitigen von Pferdemist ist für Reiter/Fahrer 

Ehrensache! 
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Kürzlich in Merzligen
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Demnächst in  Merzligen
 

Datum Zeit Was Wer Wo 

     

Mi, 22.11.2023 Vormittag Grünabfuhr Einwohnergemeinde 

Merzligen 

Merzligen 

     

Do, 23.11.2023 13.30 

(Besammlung) 

Seniorennachmittag: 

Veloplausch 

Seniorenrat Merzligen Gemeindehaus 

(Treffpunkt) 

     

Do, 23.11.2023 19.30 Gemeindeversammlung Einwohnergemeinde 

Merzligen 

Gemeindesaal 

(Gemeindehaus) 

     

Do, 23.11.2023 09.00 – 11.00 ELKI-Treff «Dorf-Zwärgli 

Merzligen» 

Dorfverein Hermrigen-

Merzligen 

Gemeindesaal 

(Gemeindehaus) 

     

Fr, 24.11.2023 13.30 – 16.30 Märchenstunde ELKI-Treff und 

Dorfverein Hermrigen-

Merzligen 

Gemeindesaal 

(Gemeindehaus) 

     

Di, 28.11.2023 14.00 Seniorennachmittag – 

Filmvorführung «die 

Herbstzeitlosen» 

Seniorenrat Merzligen Gemeindesaal 

(Gemeindehaus) 

     

Mi, 06.12.2023 17.30 Samichlaus Dorfverein Hermrigen 

Merzligen 

Schulhaus 

Hermrigen-

Merzligen 

     

Do, 07.12.2023 09.00 – 11.00 ELKI-Treff «Dorf-Zwärgli 

Merzligen» 

Dorfverein Hermrigen-

Merzligen 

Gemeindesaal 

(Gemeindehaus) 

     

Mo, 11.12.2023 12.00 Seniorenweihnachtsfeier Seniorenrat Merzligen Rest. Waldschenke, 

St. Niklaus 

     

Do, 21.12.2023 09.00 – 11.00 ELKI-Treff «Dorf-Zwärgli 

Merzligen» 

ELKI-Treff Gemeindesaal 

(Gemeindehaus) 

     

Mi, 10.01.2024 12.00 Seniorenmittagessen Seniorenrat Merzligen Rest. Waldschenke, 

St. Niklaus 

     

Do, 18.01.2024 09.00-11.00 ELKI-Treff «Dorf-Zwärgli 

Merzligen» 

Dorfverein Hermrigen-

Merzligen 

Gemeindesaal 

(Gemeindehaus) 

     

Do/Fr. 

18./19.01.2024 

Do, 13.30 – 

Fr. 12.00 

Papier-Kaertonsammlung Einwohnergemeinde 

Merzligen 

Schulhaus 

Hermrigen-

Merzligen 

Sie finden die Termine auch auf unserer Webseite  
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